
Vorwort der Herausgeber

Einführungen in die Rechtsgeschichte und ihre Teilbereiche gibt
es einige. Sie sind nicht selten mit Blick auf Vorlesungen verfasst
und ihre Aufgabe ist, Ergebnisse der Forschung zusammenzufas-
sen. Sie versuchen, ein Gesamtbild zu zeichnen und müssen dazu
notwendigerweise auf Vertiefung verzichten. Nur selten können
sie praktische Hinweise geben, über Hilfsmittel informieren oder
Anleitungen zum Umgang mit konkreten Quellen bieten. Die Rei-
he »methodica«. Einführungen in die rechtshistorische Forschung
hat ein anderes Ziel. Sie richtet sich gerade an diejenigen, die auf
der Grundlage des Forschungsstandes selbst als Studierende, als
Lehrende oder als Forschende weiterarbeiten möchten. Sie ver-
sucht deswegen erst gar nicht, das Universum der Rechtsge-
schichte vollständig abzubilden. Vielmehr werden Schlaglichter
auf unterschiedlich dimensionierte Forschungsfelder geworfen.
Einige Bände widmen sich langen Zeiträumen und historischen
Großregionen, andere stellen spezifische Themen in den Mittel-
punkt oder beschränken sich bewusst auf einen Moment in der
Geschichte. Der Zuschnitt folgt der Logik der Forschungspraxis,
und die Bände sind verfasst von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern, die in dieser Praxis stehen. Gemeinsam ist allen
Bänden das Ziel, in einen bestimmten Bereich einzuführen und
grundlegende Informationen über Quellen, Hilfsmittel, For-
schungstraditionen und wichtige Literatur zu geben. Diesem Ziel
dient auch der einheitliche Aufbau: Auf die Einleitung und einen
historiographischen Überblick folgen eine Einführung in Quellen
und Hilfsmittel, in Methoden und wichtige Forschungsfragen so-
wie eine ausführliche Bibliographie.

Die Reihe antwortet damit auf ein nach unserem Eindruck
steigendes Bedürfnis nach solchen praktischen Anleitungen,
denn das Interesse an der Rechtsgeschichte ist in den letzten bei-
den Jahrzehnten enorm gestiegen. In der allgemeinen Geschichts-
wissenschaft ist die Bedeutung des Rechts als eines gesellschaftli-
chen Teilsystems und Sinnproduzenten wieder stärker anerkannt,
Sozial- und Kulturwissenschaften sind zunehmend interessiert an
unterschiedlichen Formen von Normativität, an Regelungskollek-
tiven und den von diesen produzierten Regelungsregimen. Theo-
logie, Philosophie, Religionswissenschaften und Anthropologie
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fragen nach der Geschichte normativer Systeme und ihrem Ver-
hältnis zum (staatlichen) Recht. Auch in der Rechtswissenschaft
selbst wird eine historische Perspektive als Erkenntnismittel ge-
nutzt. Weitab der klassischen Bezugsfelder rechtshistorischer For-
schung etwa im Privatrecht integriert heute eine steigende Zahl
der kreativsten Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissen-
schaftler historische Perspektiven in ihre Analysen. Die grundle-
genden Transformationen, denen sich unsere Gesellschaften und
ihr Recht mit der Globalisierung und Digitalisierung ausgesetzt
sehen, haben sicherlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Die
Rechtsgeschichte erfährt daher immer mehr Interesse aus unter-
schiedlichen Fachtraditionen und nicht zuletzt aus Regionen, mit
denen die deutsche Rechtsgeschichtswissenschaft bislang nur we-
nig Austausch hatte: Asien, die islamischen Welten, Nord- und
Südamerika. Diese internationale und interdisziplinäre Aufmerk-
samkeit hat angesichts einer institutionell schwächeren Präsenz
der Rechtsgeschichte an den juristischen Fakultäten im deutsch-
sprachigen Raum aber auch dazu geführt, dass ein großer Bedarf
an methodischen Einführungen zur Rechtsgeschichte besteht, der
bislang nicht angemessen befriedigt wurde. Wichtige Forschungs-
traditionen gerade der deutschsprachigen Rechtsgeschichte blei-
ben häufig unberücksichtigt. In dieser Situation schien uns eine
Reihe wie die hier begonnene besonders wichtig. Die Idee zu »me-
thodica« ist im Max-Planck-Institut für europäische Rechtsge-
schichte – seit 2021: für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie –
entstanden, viele Bände werden von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Instituts verfasst. Wir hoffen, dass sie dabei helfen,
die faszinierenden Geschichten des Rechts besser zu verstehen
und fortzuschreiben.
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